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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.02.1986 

Geschäftszahl 

86/17/0023 

Beachte 

Besprechung in: 

AnwBl 1986/11; 

AnwBl 1987/3, S 132; 

Rechtssatz 

Von tatsächlichem Einkommensentgang beim selbständig Erwerbstätigen kann nur gesprochen werden, 
wenn während der versäumten Zeit Tätigkeiten angefallen wären, die ihm Einkommen gebracht hätten. 
Auf Grund der für diese Tätigkeiten üblichen Entgelte und der bei Erfüllung der Tätigkeit erwachsenden 
variablen Auslagen ist das tatsächlich entgangene Einkommen zu errechnen. Der Schätzungsweg ist 
durch §§ 18, 19 Abs 2 GebAG nicht verschlossen. 
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